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Idee mit den auf Leukas übliohen Cultusformen der Apolloreli
gion soheint mh' so unverkennbar, dass ich unmöglioh Stengel
beistimmen kann, wenn er die Herbeiziehnng der Analogie VOn
Leukas als ganz willkürlioh bezeiohnet (a. a. O. 88). Frei
lioh ist dei' Zusammenhang zwisohen beiden Bräuohen etwas an
derer Art, als wie er 0, Müller (Dor. 12 233) ersohienen ist, denn
dass man an den Thargelien Verbreoher als Opfer bekränzt von
Felsen gestürzt habe, ist meines Wissens nirgends überliefert.
Erwähnt werden mag hier noch, dass naoh antiker Ansohauung
jener apollinische Sühnungsmodus zugleich als Gottesurtheil ge
fasst worden zu sein soheint, indem derjenige, welohen der Gott
versohonte, nunmehr für heilig und geläutert angesehen wurde.
Hierher gehört, was Pausanias (X 32, 6) aus Phokis beriohtet,
dass dem Apollo geweihte Mensohen (aI.'JTlf/ avhp€co; lEPOt) von den
steilsten Felsen hinabzuspringen im Stande wären, wie es denn
auoh bei Photius (s. AEVK1XTllco;) die l€pEico; sind, die den Sprung
vom leukadisohen Felsen thun.

Talkhof bei Dorpat. Johann6s Toepffer.

Zum Gesetz von Gortyn.
IV 46 ff. Einen Sinn geben diese Worte Dlll', wenn sie mit

der kurz vorhergehenden Bestimmung IV 43-46 in Verbindung
gebraoht werden. Nach IV 31-43 sollen naoh dem Tode des
Vaters den Söhnen die Hänser in der Stadt nebst bestimmtem
Vieh und 2 'fheile des ganzen anderen Vermögens zufallen, den
Töchtern ein Then des letzteren; daraus ergibt sich, dass wenn
kein C anderes väterliolles Vermögen' da ist, die Töohter beim
Tode des Vaters niohts erhalten. Naoh IV 43-46 1 soll beim
Tode der Mutter das Mütterliohe getheilt werden, wie vom Väter
lichen gesohrieben steht, also 2 Theile des Vermögens sollen die
Söhne, einen Theil die Töohter erhalten. Ist nun kein Vermögen
von der Mutter da, aber ein Haus, so sollen es die Töchter be-
kommen &1 m 2. Zu beaohten ist der G tz von anr€p
Ta [1TaTpöl' T]m (45) zum einfaohen al Tal (48) = &1
l'fpUTTm 1'01<'; UHXO'l (vgl. X 44/45 anrEp 1'01<'; TVEO't01<; €'fpaTT(1);
Wie die Söhne beim Tode des Vaters, falls kein Vermögen da
ist, vor den Töohtern dnroh das Erben der Häuser in der Stadt
bevorzugt werden, ebenso erhalten, falls die Mutter bei ihrem
Tode zwar kein sonstiges Vermögen, aber ein Haus hinterlässt,

1 h Büoheler-Zitelmann (BZ), Recht von Gortyn. Rh.
Mus. XL, zungsheft. Die gewiohtigen Bedenken gegen die Er-
gänzungen Baunaoks (BB), Insohrift von Gortyn, sind dort selbst p. 127
hervorgehoben..

2 V~l. Dareste, la loi de Gortyne. Bull. de. oorresp. Hell. 1885
p.301 'S'll n'y a pas d'autres biens qu'une maison, les filles y auront
part, oonformement a la loi'.

:Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. XLIII. 10

"
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die Töohter vor den Söhnen den Vorzug; den Töchtern fällt das
Haus zu l • IV 37 ist also unter Ta b' UAA<l KpEIl<lTa< miVT<l
ausser dem Gelde auch noch sonstiges Besitzthum, vor Allem
Häuser auf dem Lande zu verstehen 2: IV 46 dagegen bedeutet
das einfaohe KpEIl<1Ta bloss Geld und bewegliche Habe B. IV 47
steht das einfaohe O'TETCl. = Landhaus, im Gegensatz zu den
Stadthäusern (32), welche den Männern zu Thei! werden 4, eben
so wie das Vieh, dessen Niohterwähnnng hinter O'TEY<1 bei un
serer Auslegung erklärlich wird (vgI. Z. 140). Fragt man nach
der ratio dieser Bestimmung, so wollte das Gesetz tUe Töohter
für den oben erwähnten Fall, dass sie vom väterliohen Vermögen
niohts abbekommen, entsohädigen und dieselben wenigstens durch
(len mütterliohen Naohlass einigermassen sicher stellen.

IV 48-V 9. Nach Z. p. 141 ist die Ertheilung des Erb
reohtes an die Töchter eine Neuerung des Gesetzes. Aus dem
Zusammenhange des Ganzen geht aber nur hervor, dass eine Er
theilung des Erbrechtes an die verheiratheten Töohter neu be
stimmt wird, dass dagegen das Erbreoht der unverheiratheten be
reits vor Erlass des Gesetzes bestanden hat 5. Dies gründet sioh .
m. E. auf V 1 ff. Hier darf unter yuva nur die verheirathete
Toohter verstanden werden (vgl. Z. p. 1413°). Es geht dies er
stens hervor aus dem Gebrauohe des Wortes Tuva an sämmtliohen
Stellen unseres Gesetzes (Il 45. UI7. 18. 31. 38. 44. IV 9. V 9.
VI 10. 18. 29. XI 18. 46. 52. XII 15), ferner aber lehrt das der
Zusammenhang. Nach IV 48 ff. 'soll der Vater bei seiner Lebzeit
der, welohe verehelioht wird, geben, wenn er wilf. Da nun
gleich darauf V 1 von einer Tuva die Rede ist, 'die I} Vermögen
nicht hat durch Vaters Gabe" so kann hier nur gemeint sein
ein verheirathetes Weib, das keine Mitgift erhalten. Nun wird
im Weiteren. V 5 bestimmt, dass ein verheirathetes, früher nicht
abgefundenes Weib, falls der Erbfall naoh dem Kyllosjahr ein
getreten, naohträglich el'ben solL Da ein rückwirkendes Erbrecht
der unverheiratheten Töohter nioht erwähnt wird, obgleich diese
doch in erster Linie hätten bedacht und vor den verheiratheten
d. h. bereits versorgten Töchtern bevorzugt werden müssen, so
liegt es auf der Hand, dass das Erbreoht der unverheiratheten
Töchter auch vor Erlass des Gesetzes. bestanden. Dies geht auoh
hervor aus der Fassung von IV 41 Tab bt SUTCl.TEpaVC;; orrOTTal
K' lovn IllCl.V Iloipav .F€KU[cr]Ta[v] - ganz nach Analogie der

1 AClI(EV = durch Erbschaft wirklich erhalten. Dies gegen die von
Z. p. 140 27 Anfang proponirte Auffassung.

2 Vgl. X 40 n:avTu Ta KP€/lUTeJ..
8 Vgl. V 41 Z. 1.

"Ein steinern =Erbsitz der Familie fillt einem Weibe
nur zu, wenn sie Erbtochter ist VIII 1.

5 Ueber Erbrecht der Töchter neben den Söhnen in anderen
griechischen Staaten vgl. Hermann-Thalheim Griechisohe Rechtsalter
thümer p. 57.

6 Mit B. 6['r]da.
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Theilung bei den Söhnen (40), wo auch < 130 viele sind' bedacht
werden,. im Gegensatz zu früher, wo eben nur die nnverheirll.
theten. Töohter erbberechtigt werden. Danach wären die Bestim-
IIlllllgen des Gesetzes bei Z. p. 142 ff. f ndermassen zu modifi-
eiren. I) Die ledigen Töohter sollen wie vor erbberechtigt
bleiben. .Auch wenn dieselben bereits früher abgefunden waren?
Dieser Fa~l konnte überhaupt nicht stattgefunden haben. Da sie
nicht geheirathet baUen, konnte ihnen eine MO"tC;; nicht zn Thei!
geworden sein. Ein sonstiges ibtOAllvKaV€V war ebenfalls un
möglicb. Denn wenn nach VI8/9 bei Lebzeiten des Vaters die
Kinder Erbsohaften antreten dürfell, so sind hier unter T€.KVll
nur die Söhne gemeint, wie dies aus dem Zusammenhange, in
dem nm' die Söhne erwähnt werden (VI 3 ulEOC;;, 5 Il\JT6c;;, 12
uluv), hervorgeht. TEKva = Söhne auoh VI 35, wozu Z, p. 607•
II) Die verheiratheten Töchter sollen fernerhin erbberechtigt
sein, sofern sie nioht der Vater bei Lebzeiten bedaoht hat
(IV 52-54). Hierzu als Ergänzung: rückwirkende Kraft hat
das Gesetz auf diejenigen verheiratheten Frauen, deren Erblasser

, seit dem Kyllosjahre gestorben1 und die 11.) weder bei Lebzeit
des Vaters durch Mitgift ausgestattet noch b) nach dem Tode
des Vaters vom Bruder nachträgliche Mitgift erhalten noch c) et
was •abbekommen) haben. arroXavKavEv, ÄavKaV€V heisst in
dem Gesetze überall durch Erbschaft auf Todesfall erhalten
(IV 39. 47. VI. X 51. VI 6. 9). Dies arroAavKaVEV kann sich
daher nur beziehen auf Beerbung der Geschwister, natürlich naoh
dem Tode des Vaters: Der Vater ist vor Erlass des Gesetzes
gestorben mit Hinterlassung verheiratheter Töchter und Söhne j

letztere als zunäohst a.llein erbb~reohtigt sind gleiohfalls gestorben
und den Schwestern ist nun das Erbtheil der Brüder zugefallen.
Dass Beerbung der Geschwister altes Recht gewesen sein muss,
bemerkt auch Z. p. 143. Bekanntlich war in Athen ebenfalls
das Erbreoht 'aer Schwestern gesetzlioh bestimmt 2.

V 23 ff. Die 4te Klasse der Erbbereohtigten bilden die
€1'Clß6.AAOVT€C;; = Blutsverwandte (Z. p. 62). Betont werden musll
örro K' Et s: sind die 3 vorher erwähnten Erbklassen nicht vor
handen, so sollen, bevor die fünfte Klasse Anspruch erheben
darf,. erst sämmtlicbe Blutsverwandte des Erblassers, mögen sie
auch noch so fern ihm stehn, in Berücksichtigung gezogen werden.
In welcher Weise, können wir allerdings nicht wissen 4.

1 Mit BZ. Mit BB. im Temporalsätzchen (5) 5K •••• die Jahres·
angabe für unser Gesetz zu erblicken, ist nicht Denn wenn
die Bestimmung über das V 1 ff. näher bezeichn erst mit Er-
lass. unseres Gesetzes in Kl'aft treteq sollte. ist der Temporalsatz völlig
überflüssig. .,p.uch müssten wir die Datirungsallgabe an einer nicht so
untergeordneten Stelle wie einem beliebigen Zwischensatze suchen.
Vg1. Z. 141.

II Att. Process2 p. 582,
8 So BZ. BB. Orc6K' ~ anderer Herausgeber gibt kemen Sinn.
4 Ueber die Berechtigung der Erbklassen der anu1Teio. im

Recht vgl. Att. Proc. 2 p. 587.



148 Miscellen.

VIII 42 ff. ist eine nähere Ausführung von VII 29 ff. An
letzterer Stelle wird bestimmt, dass, so lange die Erbtochter un
reif ist, das Haus, wenn es da ist, die Erbtochter haben, von der
Fruohtnutzung aber von Allem die Hälfte der Erbberechtigte ab
bekommen solle'. Die andere Hälfte der Fruohtnutzung ver
bleibt mithin der Erbtochter. VIII 42 ff. heisst es TOV hE KpE
Ilaro(v Ka]pTEpoV<; E/lEV Ta<; .FEp[T]a[O']ia[<; TO<;j rcaTp'6av~ [Kai
Tat; E1tlKapn]{a<; bt[ar..]a[VKU]VEV [T]aV EJ..tlVaV, a~ K' [av]o[po]~
t\. Die Vaterbrüder stehen hier für ~1tlß6.nO\!TEC; onuiEv über
haupt, da diese in erster Linie Anrecbt auf die Hand der Erb
töchter haben (VII 15). Dass aber mXTpoav~ = ~mßar..MvTav<;,
folgt. mit Nothwendigkeit aus dem folgenden VIII 47 C falls aber
sie unreif und kein Berechtigter da ist, so soll die' Erbtochter
Macht haben (also allein) sowohl über das Vermögen als auch
die Frucht'. Mit BB. p. 133 die Erbtocbter als Subjekt von
btaAavK6.vEv (415) zu fassen, ist sprachlich kaum möglich. Wie
in der Apodosis des folgenden völlig gleichartig gebauten Satzes
(46-51) TaV rcaTpoloKOV Subjekt bleibt, ebenso ist im Nachsatze
von 42~46 rraTpOaVlj; Snbjekt sowohl von KapTEpoVlj; E/lE\! als.
auch bmAavK6.vEv. Da 44 < Vatersbrüder' erwähnt sind, muss
man an mehrere Erbtöchter denken (vgl. VII 27 IllaV 0' lKEV
rrarpOt[O]KOV TOV €mßanOvTa). Daher auch 45 Ol<lAaVKaVEV
im Gegensatz zu VII 34 drrOA<lVK6.vEV: die Vatersbrüder (reap.
deren Descendenz VII 21 ff.) Bollen, so lange die Erbtöehter un
reif sind, von der Fruchtnntznng des Vermögens einer jeden die
Hälfte abbekommen (vgl. V 150 hta[>"]<lK6vTOV). Erwarten würde
man freilich VIII 46 d<; K' avopm tOVTt. Doch steht der Plural
tmßaAAOvTElj; beim Singular rraTpmOKOlj; auch· VIII 8 al. b€ Il~

€TEV tmßaAAOVT€~ Tal rr<lrpOlOKOt d' h. jeder einzelnen Erb
tochter. Ebenso verhält es sich IX 1 ff., wo wohl zn ergänzen
sein wird: TOV<; ~mßa[AMvTaVlj;, a1 K' &rroeav6v Ttlj; avopov
rra]TpOIOKOV 1(<lTaMrrE\, eaD[TOVlj; eIlE 16vrov €mßaAMvrov TO]Vlj;
llaTp6avlj; KaT<le€IlEV lt &rrohOSm Tav Kp€/lllrOV btKalav
EIl€\! TaV Ovav Kai Ta\! Ka[r6.9EO'tv. 2. wird der C unreif'
nothwendig durch den Zusammenhang gefordert. Die Ergänzung
des biossen &rroeavov oder n<lTEp ~ dbEAmOlj; anderer ist nichts
sagend, daher unwahrscheinlich. 3. und 4. nach XII 24, wo
gleichfalls von der Verwaltung des Vermögens del' unreifen Erb
tochter, falls ein €mßa>..>..ov nicht vorhanden, durch [den mXTpolj;
vgl. Z. 158. 11. b und] den /J.6.TpO(l; die Rede ist. Hier stehen ge
nauer die Singulare rr<lrp[m]oKo<;, Emßa;";,,oVTol;;, rcarpoa, llaTpoa.
Zu 6 KP€/J.6.TOV vgl. YI 3. •

Berlin. Joh. E. Kirchner.




